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 Veröffentlicht am 26.04.1961

Norm

JWG §31 Abs1

Rechtssatz

Daß ein Antrag des Bezirksjugendamtes auf Anordnung vorläu7ger Fürsorgeerziehung nach § 31 Abs 1 JWG auch jenen

auf Anordnung der gerichtlichen Erziehungshilfe umfasse, bzw letztere Maßnahme decke, läßt sich nicht sagen, weil im

§ 31 Abs 1 nur vorgesehen ist, daß die vorläu7ge Fürsorgeerziehung je nach den Ergebnissen des gleichzeitig

einzuleitenden Verfahrens in Fürsorgeerziehung umzuwandeln oder aufzuheben ist, aber nicht normiert erscheint,

daß das Gericht, statt eine dieser Maßnahmen zu treffen, die gerichtliche Erziehungshilfe anordnen könnte.
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